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Änderung des Landespflegeplanes Teil A 2. Nach der Nummer 2.17.4 des Inhaltsverzeichnisses des Spe
ziellen Teils werden folgende Nummern 2.18, 2.18.1, 2.18.2, 

Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, 2.18.3 und 2.18.4 angefügt: 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

55 - 4376.4 „2.18 Landkreis Havelland 
Vom 10. Juli 2002 2.18.1 Bevölkerungsentwicklung 

2.18.2 Bedarfsentwicklung der Altenpflegeheimplätze 
2.18.3 Einzugsbereiche für Altenpflegeheime 

Der im Amtsblatt für Brandenburg veröffentlichte Landespfle- 2.18.4 Bestand und Bedarfsplanung”. 
geplan Teil A vom 22. Dezember 1999 (ABl. S. 1222) wird hin
sichtlich des Landkreises Barnim und des Landkreises Havel
land nach erfolgter Herstellung des Einvernehmens mit den bei 3. Nach der Nummer 2.16.4 des Speziellen Teils wird die 
den Landkreisen wie folgt ergänzt: Nummer 2.17 angefügt: 

„2.17 Landkreis Barnim 
1. Nach der Nummer 2.16.4 des Inhaltsverzeichnisses des Spe

ziellen Teils werden folgende Nummern 2.17, 2.17.1, 2.17.2, 2.17.1 Bevölkerungsentwicklung 
2.17.3 und 2.17.4 angefügt: 

Auf der Grundlage des am 31.12.1997 im Land Branden-
„2.17 Landkreis Barnim burg ermittelten Bevölkerungsstandes wurde vom Institut 
2.17.1 Bevölkerungsentwicklung für Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der 
2.17.2 Bedarfsentwicklung der Altenpflegeheimplätze Universität Hannover (IES) eine Bevölkerungsprognose bis 
2.17.3 Einzugsbereiche für Altenpflegeheime zum Jahr 2005 erstellt. Diese ergibt sich für die Entwicklung 
2.17.4 Bestand und Bedarfsplanung”. der Altersgruppen über 65 Jahre und älter: 

1 Quelle: LDS, November 1998 
2 Quelle: Prognose IES, 1999 

Insgesamt wird die Bevölkerung  im Landkreis Barnim bis 
zum Jahr 2005 um etwas mehr als 7 % von 159.689 auf 
171.401 Personen zunehmen. Die Population der über 
65-Jährigen wird im gleichen Zeitraum um knapp 45 % von 
20.784 auf 30.034 Personen anwachsen. Bei den vier ausge
wählten Altersgruppen verzeichnen den stärksten Anstieg 
die 65- bis unter 70-Jährigen mit knapp 60 % gefolgt von 
den 70- bis unter 75-Jährigen mit rund 54 % und den 75- bis 
unter 80-Jährigen mit fast 43 %. Die 80-Jährigen und älter 
weisen mit einem Anstieg von etwas mehr als 10 % bis zum 
Jahr 2005 den geringsten Zuwachs auf. 

2.17.2 Bedarfsentwicklung der Altenpflegeheimplätze 

Auf der Grundlage der zum 31.12.1998 in allen Altenpfle
geheimen des Landes Brandenburg festgestellten Inan
spruchnahmequoten der über 64-jährigen Bevölkerung des 
Landes Brandenburg wurden unter Berücksichtigung von 
altersgruppenspezifischen Minderungsanteilen landesein
heitliche Bedarfsquoten (siehe hierzu Nummer 1.2.1.1, 
ABl. S. 1227) errechnet. 

Ausweislich der Ausführungen in Nummer 1.2.1.1 des All
gemeinen Teils des Landespflegeplanes (ABl. S. 1234) hat 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frau
en (MASGF) Planungsänderungen in Aussicht gestellt für 
den Fall, dass eine zusätzliche Analyse die Berechtigung von 
landesweit einheitlichen Inanspruchnahmequoten, Minde
rungsanteilen und Bedarfsquoten in Frage stellen sollte. 

Die zusätzliche Analyse im Jahr 2001 hat ergeben, dass im 
Landkreis Barnim von der landkreisspezifischen Inan
spruchnahme auszugehen und diese um sechs Minderungs
faktoren zu mindern ist. 

In Verbindung mit der Bevölkerungsprognose für die vier 
relevanten Altersgruppen (siehe hierzu Nummer 1.2.1.2, 
ABl. S. 1234) ergibt sich folgende Bedarfsentwicklung 
für vollstationäre Altenpflegeheimplätze (siehe hierzu Num
mer 1.2.1.3, ABl. S. 1236) im Landkreis Barnim: 
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Aufgrund des für alle ausgewählten Altersgruppen prognos
tizierten Bevölkerungszuwachses ist bis zum Jahr 2005 ein 
höherer Bedarf an Altenpflegeheimplätzen zu erwarten. Die 
Zunahme wird in der Zeit zwischen 2000 und 2005 jedoch 
nicht mehr als etwa 15,4 % betragen, da die für die Inan
spruchnahme von vollstationären Altenpflegeheimplätzen 

wichtigste Altersgruppe der über 80-Jährigen lediglich um 
etwa 10 %  anwachsen wird. 

Bezogen auf die amtsfreien Gemeinden, Städte und Ämter 
stellt sich im Landkreis Barnim die Bedarfsentwicklung bis 
zum Jahr 2005 wie folgt dar: 

Betrachtet man die Bedarfsentwicklung im Einzelnen, so ist 
am auffälligsten, dass der im Landkreis Barnim zwischen 
2000 und 2005 zu erwartende Bedarfszuwachs von maximal 
118 Altenpflegeheimplätzen zu fast zwei Dritteln auf die 
beiden Städte Bernau und Eberswalde entfällt. 

2.17.3 Einzugsbereiche für Altenpflegeheime 

Die zum Zwecke einer einvernehmlichen Planung einge
setzte Orientierungshilfe, Einzugsbereiche für die zur Be
darfsdeckung erforderlichen Altenpflegeheime zu definie
ren, führte in der Regionalkonferenz zu dem einvernehm
lichen Ergebnis, den Landkreis Barnim in drei Einzugsbe
reiche einzuteilen. Diese drei für die Entwicklung des Lan
despflegeplanes zugrunde gelegten Einzugsbereiche setzen 
sich wie folgt zusammen: 

Einzugsbereich I: 

Amt Ahrensfelde/Blumberg (20 Plätze) 
Stadt Bernau (154 Plätze) 
Amt Panketal (102 Plätze) 
Amt Werneuchen (35 Plätze) 

Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 312 vollstationäre 
Altenpflegeheimplätze. 

Einzugsbereich II: 

Amt Biesenthal/Barnim (41 Plätze) 
Amt Groß Schönebeck (33 Plätze) 
Amt Wandlitz (78 Plätze) 

Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 151 vollstationäre 
Altenpflegeheimplätze. 
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Einzugsbereich III: 

Amt Britz-Chorin (26 Plätze) 
Stadt Eberswalde (271 Plätze) 
Gemeinde Finowfurt (40 Plätze) 
Amt Joachimsthal (41 Plätze) 
Amt Oderberg (45 Plätze) 

Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 423 vollstationäre 
Altenpflegeheimplätze. 

Die Darstellung der Einzugsbereiche berücksichtigt das 
Oberzentrum Eberswalde und das Mittelzentrum Bernau. 
Die geographisch im Wesentlichen zwischen diesen beiden 
Einzugsbereichen liegenden Ämter Biesenthal/Barnim, 
Groß Schönebeck und Wandlitz wurden insbesondere auf
grund der vorhandenen Verkehrswege (B 109) und der Sied
lungsstruktur zu einem Einzugsbereich zusammengefasst. 

2.17.4 Bestand und Bedarfsplanung 

Die folgende Übersicht gibt die Beratungsergebnisse der Re
gionalkonferenzen am 27.04.1999 und 10.09.1999 wieder. 
Berücksichtigt sind dabei auch die Abwägungsentscheidun
gen, die das MASGF unter Würdigung aller relevanten Fak
toren treffen musste, weil bezüglich des Standortes Werneu
chen in der Regionalkonferenz kein Einvernehmen erzielt 
wurde (siehe hierzu auch „3. Abwägungsentscheidungen“). 

Die Tabelle enthält die Einrichtungen, die am 31.12.1998 ei
nen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen hatten, und al
le Einrichtungen, die für die zukünftige Entwicklung erfor
derlich sind. Es werden jeweils Name, Standort, Träger und 
Platzstruktur aufgeführt. Die für die zukünftige Entwick
lung erforderlichen Pflegeeinrichtungen sind grau schattiert, 
die nicht erforderlichen sind weiß hinterlegt. Die dieser Ta
belle auf der nächsten Seite beigefügten Anmerkungen er
läutern die Zusammenhänge zusätzlich. 
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Zu Bestand und Planung der Pflegesätze im Landkreis Bar- Die Kurzzeitpflege bei der Nummer 16a ist für die zukünfti
nim sind folgende Anmerkungen zu machen: ge Entwicklung nicht erforderlich wegen der Angebote bei 

Nummer 10, Nummern 11c und 13b. 
Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num
mer 2b um einen Ersatzbau für die Einrichtungen mit der Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 17 wird nicht in die 
Nummer 1 und Nummer 2a. Planung mit aufgenommen, weil dieser Träger keine An

meldung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. 
Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 3 wird nicht in die 
Planung mit aufgenommen, weil dieser Träger keine An- Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num
meldung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. mer 19c um eine Ersatzeinrichtung für Nummer 18, 19a und 

19b. 
Die Tagespflegeeinrichtung mit der Nummer 4 wird nicht in 
die Planung mit aufgenommen, weil dieser Träger keine An- Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num
meldung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. mer 21a um dieselbe Einrichtung wie bei der Nummer 21b, 

die jedoch nur mit der unter Nummer 21b aufgeführten 
Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num- Platzzahl für die zukünftige Entwicklung erforderlich ist. 
mer 5b um dieselbe Einrichtung wie mit der Nummer 5a 
nach deren struktureller Umwandlung entsprechend der Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 22 ist für die zu-
Landespflegeplanung. künftige Entwicklung deshalb nicht erforderlich, weil dieser 

Träger zur Regionalkonferenz keine Anmeldung eingereicht 
Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num hat.“ 
mer 8b um dieselbe Einrichtung wie mit der Nummer 8a 
nach Trägerwechsel und deren struktureller Umwandlung 
entsprechend der Landespflegeplanung. 4. Nach der Nummer 2.17.4 des Speziellen Teils wird die 

Nummer 2.18 angefügt: 
Die Pflegeeinrichtungen mit der Nummer 11a, 11b, 12 und 
15 sind für die zukünftige Entwicklung deshalb nicht erfor- „2.18 Landkreis Havelland 
derlich, weil sie durch die Einrichtung mit der Nummer 11c 
ersetzt werden. 2.18.1 Bevölkerungsentwicklung 

Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 13a ist für die zu- Auf der Grundlage des am 31.12.1997 im Land Branden
künftige Entwicklung deshalb nicht erforderlich, weil sie burg ermittelten Bevölkerungsstandes wurde vom IES eine 
durch die Einrichtung mit der Nummer 13b ersetzt wird. Bevölkerungsprognose bis zum Jahr 2005 erstellt. Diese er

gibt für die Entwicklung der Altersgruppen 65 Jahre und äl-
Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 14 wird nicht in die ter: 
Planung mit aufgenommen, weil dieser Träger keine An
meldung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. 

1 Quelle: LDS, November 1998 
2 Quelle: Prognose IES, 1999 

Insgesamt wird die Einwohnerzahl im Landkreis Havelland 
bis zum Jahr 2005 um knapp 7 % von 137.204 auf 146.661 
Personen anwachsen. Die Population der über 64-Jährigen 
wird im gleichen Zeitraum insgesamt um fast 36 % von 
18.636 auf 25.306 Personen zunehmen. Hierfür verantwort

lich sind vor allem die drei jüngeren der vier ausgewählten 
Altersgruppen, da jede von ihnen einen um oder über 40 % 
liegenden Zuwachs erfahren wird. Die Gruppe im Alter ab 
80 Jahre wird hingegen lediglich um rund 2 % anwachsen 
und damit nahezu gleich groß bleiben. 



706 Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 35 vom 21. August 2002 

2.18.2 Bedarfsentwicklung der Altenpflegeheimplätze 

Auf der Grundlage der zum 31.12.1998 in allen Altenpfle
geheimen des Landes Brandenburg festgestellten Inan
spruchnahmequoten der über 64-jährigen Bevölkerung des 
Landes Brandenburg wurden unter Berücksichtigung von 
altersgruppenspezifischen Minderungsanteilen landesein

heitliche Bedarfsquoten (siehe hierzu Nummer 1.2.1.1) er
rechnet, die in Verbindung mit der Bevölkerungsprognose 
für die vier relevanten Altersgruppen (siehe hierzu Num
mer 1.2.1.2) folgende Bedarfsentwicklung für vollstationä
re Altenpflegeheimplätze (siehe hierzu Nummer 1.2.1.3) für 
den Landkreis Havelland ergeben: 

Der Bedarf an vollstationären Altenpflegeheimplätzen wird 
zwischen 2000 und 2005 um ca. 11 % auf maximal 552 Plät
ze ansteigen. Dieser nicht allzu groß ausfallende Anstieg 
geht vor allem darauf zurück, dass die Gruppe der über 

80-Jährigen bezüglich ihrer Größe nahezu keine Verände
rung erfährt. Bezogen auf die amtsfreien Gemeinden, Städ
te und Ämter stellt sich im Landkreis Havelland die Be
darfsentwicklung bis zum Jahr 2005 wie folgt dar: 

2.18.3 Einzugsbereiche für Altenpflegeheime Einzugsbereich I: 

Die zum Zweck einer einvernehmlichen Planung eingesetz- Amt Brieselang (20 Plätze) 
te Orientierungshilfe, Einzugsbereiche für die zur Bedarfs- Gemeinde Dallgow-Döberitz (15 Plätze) 
deckung erforderlichen Altenpflegeheime zu definieren, Stadt Falkensee (114 Plätze) 
führte in der Regionalkonferenz zu dem einvernehmlichen Amt Ketzin (27 Plätze) 
Ergebnis, den Landkreis Havelland in drei Einzugsbereiche Stadt Nauen (48 Plätze) 
einzuteilen. Diese drei für die Entwicklung des Landespfle- Amt Nauen-Land (8 von 23 Plätzen) 
geplanes zugrunde gelegten Einzugsbereiche setzen sich Amt Schönwalde (Glien) (14 Plätze) 
wie folgt zusammen: Amt Wustermark (16 Plätze) 
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Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 262 vollstationäre Al
tenpflegeheimplätze. 

Einzugsbereich II: 

Amt Friesack (26 Plätze) 
Amt Nauen-Land (15 von 23 Plätzen) 
Amt Rhinow (8 von 23 Plätzen) 

Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 49 vollstationäre 
Altenpflegeheimplätze. 

Einzugsbereich III: 

Amt Milow (21 Plätze) 
Amt Nennhausen (17 Plätze) 
Amt Premnitz (49 Plätze) 
Amt Rathenow (139 Plätze) 
Amt Rhinow (15 von 23 Plätzen) 

Der Bedarf bis zum Jahr 2005 umfasst 241 vollstationäre 
Altenpflegeheimplätze. 

Die Darstellung der Einzugsbereiche berücksichtigt die bei
den Mittelzentren Nauen und Rathenow. Um das im nörd
lichen Teil des Landkreises liegende Grundzentrum Friesack 
wurde aufgrund der Verkehrswege und der Siedlungsstruk
tur ein dritter Einzugsbereich gebildet. Die westlich und öst
lich an das Amt Friesack angrenzenden Ämter Rhinow und 
Nauen-Land wurden in Teilen diesem dritten Einzugsbe
reich zugeordnet. 

2.18.4 Bestand und Bedarfsplanung 

Die folgende Übersicht gibt die Beratungsergebnisse 
der einvernehmlich verlaufenen Regionalkonferenz am 
10.05.1999 wieder. 

Die Tabelle enthält alle Einrichtungen, die am 31.12.1998 
einen Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen hatten, und 
alle Einrichtungen, die für die zukünftige Entwicklung er
forderlich sind. Es werden jeweils Name, Standort, Träger 
und Platzstruktur aufgeführt. Die für die zukünftige Ent
wicklung erforderlichen Pflegeeinrichtungen sind grau 
schattiert; die nicht erforderlichen sind weiß hinterlegt.  Die 
der Tabelle auf der folgenden Seite beigefügten Anmerkun
gen erläutern diese Darstellung zusätzlich. 
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Zu Bestand und Planung der Pflegeplätze im Landkreis Ha- Allgemeine Verwaltungsvorschrift 
velland sind folgende Anmerkungen zu machen: zur Durchführung des Gaststättengesetzes 

(GastGVV) 
Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num
mer 3b um dieselbe Einrichtung wie mit der Nummer 3a Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft 
nach deren struktureller Umwandlung entsprechend der des Landes Brandenburg 
Landespflegeplanung. Vom 24. Juli 2002 

Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num
mer 4b um dieselbe Einrichtung wie mit der Nummer 4a 1 Allgemeines 
nach deren struktureller Umwandlung entsprechend der 
Landespflegeplanung. 1.1 Für den Vollzug des Gaststättengesetzes ist vorbehaltlich 

anders lautender Weisungen des Ministeriums für Wirt-
Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 5 wird nicht in die schaft die in Landmann/Rohmer, Kommentar zur Gewer-
Planung mit aufgenommen, weil der Träger keine Anmel beordnung, Band II (Ergänzende Vorschriften), Nr. 523, 
dung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. abgedruckte Musterverwaltungsvorschrift zur Durchfüh

rung des Gaststättengesetzes in der jeweils geltenden Fas-
Es handelt sich bei der Pflegeeinrichtung mit der Num sung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen als 
mer 6b um dieselbe Einrichtung wie mit der Nummer 6a Arbeitshilfe heranzuziehen. 
nach deren struktureller Umwandlung entsprechend der 
Landespflegeplanung. 1.2 Bei der Orientierung an der vorbezeichneten Musterver

waltungsvorschrift sind der Aufbau und die Bezeichnung 
Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 7a ist für die zu- der entsprechenden Behörden in Brandenburg sowie beim 
künftige Entwicklung deshalb nicht erforderlich, weil sie Verweis auf Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anderer 
durch die Einrichtung mit der Nummer 7b ersetzt wird. Länder die bereits in Kraft getretenen inhaltlich entspre

chenden Brandenburger Rechts- oder Verwaltungsvor-
Bei den Pflegeeinrichtungen mit der Nummer 8 und mit der schriften zugrunde zu legen; anderenfalls erfolgt eine 
Nummer 12 sind noch in der Regionalkonferenz aufgewor- Orientierung an den in Bezug genommenen Vorschriften 
fene Fragen vor einer Entscheidung zu klären. der anderen Länder. 

Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 11 wird nicht in die 
Planung mit aufgenommen, weil der Träger keine Anmel 2 In-Kraft-Treten 
dung zur Regionalkonferenz eingereicht hat. 

2.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tage nach ihrer Ver-
Die Kurzzeitpflegeeinrichtung mit der Nummer 13 wird öffentlichung in Kraft. 
nicht in die Planung mit aufgenommen, weil der Träger zur 
Regionalkonferenz keine Anmeldung eingereicht hat. 2.2 Gleichzeitig tritt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Durchführung des Gaststättengesetzes (GastGVwV), 
Die Pflegeeinrichtung mit der Nummer 14a ist für die zu- Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand 
künftige Entwicklung deshalb nicht erforderlich, weil sie und Technologie vom 24. März 1992 (ABl. S. 458), außer 
durch die Einrichtung mit der Nummer 14b ersetzt wird.“ Kraft. 
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